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Amtliche Bekanntmachung

Satzung über die  
Veränderungs sperre im Bereich  

des Bebauungsplans Nr. 162  
„Kleingartenanlage Angergrund“  
der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 31.01.2019

Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung vom 03. November 2017 (BGBl 3634) i.V.m. § 3 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 15. Oktober 2018 (GVBl. I/18 [Nr. 23]) 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt 
Potsdam in ihrer öffentlichen Sitzung am 30.01.2019 die folgen-
de Satzung beschlossen:

§ 1 
Zu sichernde Planung

Am 05.12.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Lan-
deshauptstadt Potsdam die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 162 „Kleingartenanlage Angergrund“ beschlossen (Druck-
sache-Nr. 18/SVV/0834).
Die Planungsabsichten für dieses Gebiet wurden im Aufstel-
lungsbeschluss formuliert. Zur Sicherung der Planung wird für 
das in § 2 näher bezeichnete Gebiet „Kleingartenanlage Anger-
grund“ eine Veränderungssperre erlassen.

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre um-
fasst die Flurstücke 15, 16/3 (tlw.) und 17 (tlw.) der Flur 14 der 
Gemarkung Babelsberg. 
Der räumliche Geltungsbereich ist in einer Karte zeichnerisch 
abgegrenzt und als Anlage Bestandteil dieser Satzung. 
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§ 3 
Rechtswirksamkeit der Veränderungssperre

(1)  In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet 
dürfen gemäß § 14 Abs. 1 BauGB
a)  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 

oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;
b)  erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderun-

gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2)  Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, kann gemäß § 14 Abs. 2 BauGB von der Verände-
rungssperre eine Ausnahme zugelassen werden.

(3)  Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von de-
nen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem In-
krafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzung werden gemäß § 14 Abs. 
3 BauGB von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten  

der Veränderungssperre

(1)  Die Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 162 „Kleingartenanlage 
Angergrund“ tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam in Kraft.

(2)  Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jah-
ren, vom Tage der Bekanntmachung aus gerechnet, außer 
Kraft, wenn sie nicht gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 
2 BauGB verlängert wird. Die Veränderungssperre tritt in 
jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitpla-
nung für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich ab-
geschlossen ist. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
Die Satzung über die Veränderungssperre einschließlich der 
Karte zur Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches kön-
nen in der Stadtverwaltung Potsdam von jedermann während 
der Dienststunden eingesehen werden; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben.

Ort der Einsichtnahme:  Landeshauptstadt Potsdam, 
       Der Oberbürgermeister
       Fachbereich Stadtplanung 
       und Stadterneuerung,
       Bereich Verbindliche Bauleit-
       planung
       Hegelallee 6–10, Haus 1, 8. Etage
Zeit der Einsichtnahme:  montags bis donnerstags 
       07:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
       freitags 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
Information:    Herr Brinkkötter, Zimmer 826, 
       Tel.: 0331-289-2523
       dienstags: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
       und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
       (außerhalb dieser Zeiten nur nach 
       telefonischer Vereinbarung)

Hinweise:
a)  gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB

 Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründeten Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.

b)  gemäß § 18 BauGB

 Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile 
durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB und des 
§ 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche bei nicht fristgerechter Geltendmachung 
wird hingewiesen.

Potsdam, den 31.01.2019 
 
Mike Schubert 
Der Oberbürgermeister


